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Rechtsinformation

Geschätzte Leser, Ihnen ist si-
cherlich bekannt, dass Sie im 

Rahmen einer letztwilligen Ver-
fügung (z.B. Testament) zu Leb-
zeiten Regelungen darüber treffen 
können, wer zu welchen Teilen 
nach Ihrem Tod Ihr Vermögen er-
halten soll. Für den Fall, dass eine 
solche letztwillige Verfügung nicht 
errichtet wurde, hat der Gesetzge-
ber Regelungen darüber getroffen, 
wer zu welchen Teilen Erbe werden 
soll. Man spricht in einem solchen 
Fall vom Eintritt der „gesetzlichen 
Erbfolge“. Die Regelungen über die 

gesetzliche Erbfolge sahen immer 
schon vor, dass der Ehegatte (al-
lenfalls neben anderen Erben) zum 
Erben wird. Seit einigen Jahren 
werden in der gesetzlichen Erbfolge 
auch eingetragene Partner berück-
sichtigt, diese sind im Erbrecht den 
Ehegatten gleichgestellt. Anders 
verhält es sich jedoch mit den Le-
bensgefährten. 

Bis vor wenigen Jahren galten Le-
bensgefährten im erbrechtlichen 
Sinne als fremde Personen, wurden 
also weder im Rahmen der gesetz-

lichen Erbfolge noch im 
Rahmen des Pflicht-
teilsrechts berücksich-
tigt. Dieser Umstand 
mag nach heutigem Ver-
ständnis und heutigen 
Lebensgewohnheiten 
schwer nachvollziehbar 
und nicht mehr zeitge-
mäß erscheinen. Jeden-
falls kommt nunmehr 
seit einigen Jahren auch 
den Lebensgefährten 
ein außerordentliches 
Erbrecht zu. Wie der 
Begriff „außerordent-
lich“ erahnen lässt, sind 
jedoch Lebensgefährten 
nach wie vor den Ehe-
gatten oder eingetra-
genen Partnern nicht 
gleichgestellt. Nur für 
den Fall, dass niemand 
vorrangig zum Erben 
berufen ist, kommen die 
Lebensgefährten zum 

Zug. Das bedeutet, dass jeder ge-
setzliche Erbe – sei er auch mit dem 
Verstorbenen nur entfernt verwandt 
– oder jeder testamentarisch einge-
setzte Erbe den Lebensgefährten 
vorgeht. Schon ein einziger gesetz-
licher Erbe verhindert sohin die 
Erbfolge der Lebensgefährten. Sind 
andererseits solche vorrangigen 
Personen nicht vorhanden, erhalten 
die Lebensgefährten den gesamten 
Nachlass. Jedenfalls zu berücksich-
tigen ist, dass Lebensgefährten nie 
pflichtteilsberechtigt sind. Dies be-
deutet eben, dass Lebensgefährten 
nichts aus dem Nachlassvermögen 
erhalten, wenn auch nur ein ent-
fernt Verwandter gesetzlicher Erbe 
existiert. 

Unter Lebensgefährten im er-
brechtlichen Sinne versteht man 
verschiedene geschlechtliche oder 
gleichgeschlechtliche Personen, 
die in einer Gemeinschaft leben, 
welche inhaltlich im Wesentlichen 
der Ehe oder eingetragenen Part-
nerschaft entspricht. Vorrausetzung 
für das außerordentliche Erbrecht 
der Lebensgefährten ist es auch, 
dass der Lebensgefährte zumindest 
in den letzten 3 Jahren vor dem Tod 
des Verstorbenen mit diesem im 
gemeinsamen Haushalt gelebt hat. 
Mit dieser Regelung soll auf einen 
„gefestigten Bestand und die Dau-
erhaftigkeit“ der Lebensgemein-
schaft abgestellt werden. 

Selbst wenn das außerordentliche 
Erbrecht der Lebensgefährten nicht 
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zum Tragen kommt, so erfahren die 
Lebensgefährten doch ein gewisses 
Maß an Absicherung. Den Le-
bensgefährten kommt nämlich das 
Recht zu, für die Dauer eines Jahres 
ab dem Tod des Verstorbenen in der 
zuvor mit dem verstorbenen Le-
bensgefährten gemeinsam bewohn-

ten Wohnung weiter zu wohnen. 
Voraussetzung ist auch in diesem 
Fall, dass vor dem Tod zumindest 
für 3 Jahre im gemeinsamen Haus-
halt gelebt wurde.  

Wenngleich die erbrechtliche Stel-
lung der Lebensgefährten eine 

gewisse Besserung erfuhr, sind 
Lebensgefährten nach wie vor er-
brechtlich wenig abgesichert! Ent-
sprechende Vorkehrungen sind 
daher jedenfalls überlegungswert. 
Selbstverständlich stehe ich zu die-
sem Thema gerne für Sie mit Rat 
und Tat zur Verfügung! 
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